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Sachstandsbericht zum Wirtschaftsplan des Sport- & Freizeitbetriebes der
Stadt Weißenfels für das Wirtschaftsjahr 2022:

Entsprechend § 16 Abs. 1 EigBG des Landes Sachsen- Anhalt i.V.m. dem KVG LSA,

ist fristgerecht vor Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 der Wirtschaftsplan 2023 des

Sport- & Freizeitbetriebes der Stadt Weißenfels aufzustellen und dem

Betriebsausschuss und dem Stadtrat der Stadt Weißenfels imWirtschaftsjahr 2022 zur

Beschlussfassung einzureichen.

Aufgrund der Unterbrechung im Bauvorhaben Sanierung Hallenbad, können die

verbrauchten Investitionsmittel bereits zum 18.11.2022 festgestellt werden, somit ist

eine Ermächtigungsübertrag i.H.v. EUR 1.249.866.82 festzusetzen. Die Kreditmittel

sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs abgebildet. Im Übrigen wird auf den

Wirtschaftsplan mit Vorbericht und Anlagen verwiesen.

Der Jahresgewinn für das Wirtschaftsjahr 2023 des Sport- & Freizeitbetriebes ist

gemäß § 13 Abs. 5 EigBG des Landes Sachsen-Anhalt zum Verlustausgleich zu

verwenden.

Musengeshi
Betriebsleiter
Sport- & Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt, den Wirtschaftsplan des Sport- &
Freizeitbetriebes der Stadt Weißenfels für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 in
der beiliegenden Fassung.

2. Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt, den Höchstbetrag der
Liquiditätskredite im Wirtschaftsplan 2023 mit EURO 851.255 festzusetzen.

3. Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt, Verpflichtungsermächtigungen im
Investitionsplan 2024 des Wirtschaftsplanes 2023 für Investitionsauszahlungen im
Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von EURO 200.000 festzusetzen.

4. Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt, der Ermächtigungsübertragung für
Investitionstätigkeiten des Wirtschaftsjahres 2022 in das Wirtschaftsjahr 2023 i.H.v.
EUR 1.249.866,82 zuzustimmen

Martin Papke
Oberbürgermeister


